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Aktuelle Themen, Kontakt und Termine
unter:
www.spd-iiberlingen.de
oder folgen Sie uns auf Facebook oder
Twitter.

Termine und Infos unter
www.lbu-diegruenen.de

Vortrag
Kleine Gase - Große Wirkung: Der Klima¬
wandel
mit David Nelles und Christian Serrer, Auto¬
ren des gleichnamigen Buches
Donnerstag, 25. April 2019 um 19:00 Uhr
im Kursaal am See
Eine öffentliche Veranstaltung des Grünen
Ortsverbandes und der LBU. Eintritt frei.

AMTLICHE BEKANNT ACHUNGEN
Bebauungsplan „Goldbacher Straße   2. Teiländerung mit örtlichen B uvorschriften

Bebauungsplan "Goldbacher Straße  2. Teiländerung mit örtlichen Bauvorschriften
Lägeplan mit Geltungsbereich
(maßstabslos)

ßtk nntmMhung iatiungs eschlugs
Der Gemeinderat der Stadt Überlingen hat
am 10.04.2019 in öffentlicher Sitzung den
Bebauungsplan „Goldbacher Straße  2.
Teiländerung und die zusammen mit dem
Bebauungsplan aufgestellten örtlichen
Bauvorschriften als jeweils selbständige Sat¬
zung jeweils in der Fassung vom 11.03.2019
beschlossen.
Der räumliche Geltungsbereich des Bebau¬
ungsplans „Goldbacher Straße  2. Teilände¬
rung befindet sich südli h der Straße „Auf
dem Stein  und östlich der„Kleinen Steinstra¬
ße  und umfasst die drei Flurstücke 2567/1,
2566/2 und 2566. Es handelt sich dabei um
die Sondergebietsfläche „Quartier 10  (VI-
anney-Hospital) des bislang rechtsverbindli¬
chen Bebauungsplans „Goldbacher Straße".
Maßgebend ist der Lageplan des Bebauungs¬
plans „Goldbacher Straße  2. Teiländerung
in der Fassung vom 11.03.2019. Der exakte
räumliche Geltungsbereich ist der beigefüg¬
ten Plandarstellung zu entnehmen.
Der Bebauungsplan „Goldbacher Straße  2.
Teiländerung ersetzt in seinem Geltungsbe¬
reich alle bisher dort geltenden Bebauungs¬
pläne.
Der Bebauungsplan (bestehend aus Plan¬
zeichnung, textlichen Festsetzungen und
Begründung) sowie die örtlichen Bauvor¬
schriften mit Begründung werden innerhalb
der allgemeinen Öffnungszeiten der Stadt¬
verwaltung Überlingen an folgender Stelle
zu jedermanns Einsicht bereitgehalten:
Stadt Überlingen
Sachgebiet Baurecht
Bahnhofstraße 4
88662 Überlingen
Gemäß § 215 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
werden
• eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3

BauGB beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvor¬
schriften,

• eine unter Berücksichtigung des § 214
Abs. 2 Bau GB beachtliche Verletzung der
Vorschriften über das Verhältnis des Be¬
bauungsplans und des Flächennutzungs¬
plans und

• nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtli¬
che Mängel des Abwägungsvorgangs,

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb ei¬
nes Jahres ab der Bekanntmachung der
Satzung schriftlich gegenüber der Gemein¬
de unter Darlegung des die Verletzung be¬
gründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind.
Ist der Bebauungsplan unter Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge¬
meindeordnung (GemO) oder von Verfah¬
rens- oder Formvorschriften auf Grund der
GemO zu Stande gekommen, gilt er nach §
4 Abs. 4 GemO ein Jahr nach der Bekannt¬
machung als von Anfang an gültig zu Stan¬
de gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
• die Vorschriften über die Öffentlichkeit

der Sitzung, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt
worden sind,

• der Bürgermeister dem Beschluss nach §
43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit wider¬
sprochen hat,

• vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsauf¬
sichtsbehörde den Beschluss beanstan¬
det hat oder

• die Verletzung der Verfahrens- oder Form¬
vorschrift gegenüber der Gemeinde unter

(Stand: 11.03.2019}

Bezeichnung des Sachverhalts, der die
Verletzung begründen soll, schriftlich gel¬
tend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr.
2 GemO geltend gemacht worden, so kann
auch nach Ablaufeines Jahres nach der Be¬
kanntmachung jedermann diese Verletzung
geltend machen.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1
und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschä¬
digung von durch den Bebauungsplan ein¬
tretenden Vermögensnachteilen sowie über
die Fälligkeit und das Erlöschen entspre¬
chender Entschädigungsansprüche wird
hingewiesen.
Der Bebauungsplan „Goldbacher Straße 
2. Teiländerung und die örtlichen Bauvor¬
schriften treten mit dieser Bekannt a¬
chung in Kraft.

Überlingen, 12.04.2019

gez. Matthias Längin
Bürgermeister
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Am Sonntag, 05. Mai 2019 beginnt die
Saison derTanznachmittage im Badgar¬
ten. An ausgewählten Sonntagen kann
von 14:30 - 17:00 Uhr das Tanzbein zu
Jazz, Cha Cha, Walzer, Swing und vielem
mehr o schwungen werden.

'. Seite IS

Am Dienstag, 30. April 2019 um 15:00
Uhr können bei der Führung „Überlin-
ger Spezialitäten entdecken und pro¬
bieren  regionale Produkte wie Wein,
Fisch, Nudeln sowie frisch gepresse Säf¬
te  erköstigt werden. Die Spezialitäten¬
führungen finden von April bis Oktober
jeden letzten Dienstag im Monat von
15:00-17:00 Uhr statt.
Weitere Informationen siehe Seit  15


